
P R E S S E M E L D U N G 

Rechtsanalyse zeigt: EU-Reformvorschläge zur Migrations- und Asylpolitik werden 

Kinderrechten nicht gerecht 

Organisationen rufen Bundesregierung und die Europäische Union zu Verbesserungen 

beim Migrations- und Asylpaket auf 

Berlin, 26.03.2021 - Eine Rechtsanalyse im Auftrag des Deutschen Kinderhilfswerks, 

Deutschen Komitees für UNICEF, Paritätischen Gesamtverbands sowie von Plan International 

Deutschland, Save the Children Deutschland, terre des hommes Deutschland und World 

Vision Deutschland hat gezeigt, dass die Rechte von Kindern in den Vorschlägen der 

Europäischen Kommission für ein Migrations- und Asylpaket nicht umfassend verankert 

werden. In einem gemeinsamen Positionspapier fordern die Organisationen daher, dass das 

Kindeswohl in allen Verfahren vorrangig behandelt wird, wie es die UN Kinderrechtskonvention 

vorgibt.  

„Wir begrüßen zwar, dass die Europäische Kommission teils in ihrem Entwurf des Migrations- 

und Asylpakets auf die Belange und Rechte von Kindern eingeht. Es fehlt allerdings eine 

systematische und damit auch praktisch durchsetzbare Sicherstellung der Rechte von 

Kindern“, heißt es in dem heute veröffentlichten Positionspapier. „Die Vielzahl von Richtlinien 

und Verordnungen greifen keineswegs nahtlos ineinander. Dadurch entstehen 

Regelungslücken und eine Unübersichtlichkeit, die einen effektiven Schutz von Kindern und 

die flächendeckende Umsetzung ihrer Rechte verhindern.“  

In dem Positionspapier äußern die beteiligten Organisationen die Sorge, dass das 

Reformpaket in der aktuellen Form die Situation geflüchteter und migrierter Kinder insgesamt 

verschlechtert. So gebe es zwar einige positive Ansätze, wie zum Beispiel die Einführung eines 

Monitoring-Mechanismus und die Anerkennung von Geschwistern als Teil der Kernfamilie, 

doch insbesondere die entstehenden Regelungslücken hätten negative Auswirkungen auf die 

Situation von Kindern. So besteht zum Beispiel die Gefahr, dass unbegleiteten Kinder keine 

vormundschaftliche Vertretung mit geeigneten fachlichen Qualifikationen zur Seite steht. 

Die Organisationen fordern, dass der besondere Schutzbedarf von Kindern geprüft werden 

muss und eine kindgerechte Unterbringung von Anfang an sicherzustellen ist. Kinder dürfen 

nicht in Haft genommen oder unter haftähnlichen Bedingungen untergebracht werden. Aus 

Sicht der Organisationen ist es unerlässlich, der Definition der UN-Kinderrechtskonvention 

Rechnung zu tragen, nach der allen Kindern ein besonderer Schutzbedarf und besondere 

Rechte zwingend gewährt werden müssen.    

Hintergrund 

Am 23. September 2020 stellte die EU-Kommission ein „Migrations- und Asylpaket” vor, das 

aus einer Reihe von Gesetzesentwürfen zur europäischen Migrations- und Asylpolitik besteht. 

Kernziele der Kommission sind die Etablierung eines effizienten und schnellen Verfahrens an 

den EU-Außengrenzen, die Verhinderung von Sekundärmigration durch Sanktionen sowie die 

verbesserte Durchsetzung der Ausreisepflicht.  

Das Positionspapier mit den Forderungen der Organisationen finden Sie hier. 

Die rechtliche Analyse zur Rechtsstellung von Kindern im neuen Migrations- und Asylpaket 

der EU findet sich hier. 

https://www.savethechildren.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dokumente/Positionspapiere/2021/Positionspapier_EU_Asyl-_und_Migrationspaket_202103.PDF
https://www.savethechildren.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dokumente/Positionspapiere/2021/MAP_Rechtliche_Analyse_Veroeffentlichung_202103.pdf
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